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33. Jahrgang. 1887.

Schweizerische Lehrerzeitung
Organ des schweizerischen Lehrervereins.

s

.M 4H. Erscheint jeden Samstag. 29. Oktober.

Abonnementspreis: jährlich 5 Fr., halbjährlich 2 Fr. 60 Rp., franko durch die ganze Schweiz. — Insertionsgebülir: die gespaltene Petitzeile 15 Rp. (15 Pfennige). —
Einsendungen für aie Redaktion sind an Herrn Seminardirektor Dr. Wettsteiii in Küsnacht (Zürich) oder an Herrn Professor Rüegg in Bern, Anzeigen au

J. Rubers Bnchdrnckerei in Franenfeld zu adressiren.

Inhalt: Die bernische Schulsynode. II. (Schluss.) — Fortschritte im naturkundlichen Unterrichte. I. — Korrespondenzen. Aus
der Waadt. — Bericht über das Schulwesen des Kantons St. Gallen im Jahr 1886. I. — Aus amtlichen Mitteilungen. — Literatur. —

Berichtigung. — Schweiz, permanente Schulausstellung in Zürich (erster Vortrag). —

Die bernisehe Schulsynode.
(Rede ihres Präsidenteil, Herrn Prof. Rüegg, zur Eröffnung der

ordentlichen Jahresversammlung am 17. Oktober 1887

im Grossratssaale zu Bern.)

n.
Was vorerst die Wahlart anbetrifft, so ist nicht zu

leugnen, dass die Intentionen des Gesetzgebers nur in
sehr bescheidenem Masse in Erfüllung gegangen sind. An-
fangs zwar wurden ziemlich viele Nichtlehrer in die Sv-

node gewählt, und sie nahmen auch an den Verhandlungen

regen Anteil, so lange die Schulsynode sich vorzugsweise
mit Fragen der äussern Schulorganisation zu beschäftigen
hatte; als dann aber spezifisch pädagogische Erörterungen
über Gegenstände des Unterrichtes und der Erziehung
mehr und mehr in den Vordergrund traten, zogen sich

die Laien allmälig zurück und wurden infolge dessen nur
noch ausnahmsweise in die Synode gewählt. Von den gegen-
wärtigen Synodalen sind, abgesehen von den Schulinspek-
toren, nur sechs nicht Mitglieder derjenigen Kreissynode,
welche sie hier vertreten. Unsere Schulsynode ist also

faktisch ebenfalls zur Lehrersynode geworden, wie denn

auch die Presse angefangen hat, sich der letzteren Be-

Zeichnung zu bedienen. Ich stehe nicht an, zu erklären,
dass ich diesen Zustand als einen Misstand betrachte, der
das Ansehen der Synode und ihren Einfluss auf das öffent-
liehe Schulwesen schädigt. Dieser Misstand kann äugen-
scheinlich nicht gründlich gehohen werden ohne eine Än-

derung der Grundlage, auf welcher die Synode zur Zeit
ruht. Ob es aber wohlgetan sei, bei einer solchen Änderung
so weit zu gehen, wie manche mit dem Verfassungsrate
von 1884 zu gehen geneigt sein möchten, nämlich die

Schulsynode aus der Volkswahl hervorgehen zu lassen,
das ist eine Frage, welche ich nach wiederholter, unbe-

fangener Prüfung nicht zu bejahen vermag. Es würde die
Grenzen eines Eröffnungswortes überschreiten, wollte ich

meine Ansicht einlässlicli begründen; aber indem ich auf
die Kompetenzfrage, mit der sie teilweise im. Zusammen-

hange steht, noch etwas näher eingehe, werde ich Ge-

legenheit haben, wenigstens die Hauptgesichtspunkte hervor-
zuheben.

Oft und viel ist in Lehrerkreisen darüber geklagt
worden, dass die Synode wohl beraten, nicht aber be-

schliessen, dass sie wohl begutachten und wünschen, aber
nicht für die Durchführung ihrer Ansichten sorgen könne.
Solche Klagen haben dazu beigetragen, dass hei manchen

Lehrern die Freudigkeit an den Arbeiten der Synode unter-
graben und der Wert dieser Arbeiten unterschätzt wurde.

Liegt denn aber nicht die grösste Macht in der innern
Notwendigkeit und Wahrheit einer Forderung? Und hat
nicht die Schulsynode, indem sie sich oft zum Organ solcher

Forderungen machte, Erfolge aufzuweisen, die ihr zum

grossen Verdienste gereichen? Wer hat das Moschardsche

Schulgesetz von 1851 zu Falle gebracht? Wem verdanken

unsere Seminarien den Anstoss zu einer zeitgemässen Ol -

ganisation und genügenden Ausrüstung? Wer anders als

die Schulsynode hat seit 1860 die Unterrichtspläne der
Volksschule faktisch bestimmt? Von wem ist die Forderung
eines Besoldungssystems ausgegangen, wie es im Primär-
Schulgesetze von 1870 seinen Ausdruck fand? Doch ich
will keine erschöpfende Umschau halten, nur daran will
ich Sie noch erinnern, welch ein Strom von geistigen An-

regungen, Gedankenbewegungen, Arbeiten und Förderungen
aller Art je und je in die Massen der Lehrer ausging
durch die Behandlung zeitgemässer, sog. obligatorischer
Fragen, welche den Blick über die Verhältnisse des oft

engen eigenen Kreises hinaushoben, auf das grosse Ganze

richteten, und von denen auch der letzte Lehrer nicht
völlig unberührt blieb. Denken Sie sich einmal unsere

Synodaleinrichtungen weg, wie vieles würde dann gerade
den besten Lehrern fehlen und wie sehr miisste dadurch
die Schule selbst geschädigt werden? Nein, auch bei den



gegenwärtigen Kompetenzen ist die Scliulsynode nicht be-

deutungslos; sie ist im Gegenteil eine höchst wohltätige,
ja notwendige Institution im Organismus unseres Schul-

wesens.

Zwar hätte ich gegen eine Erweiterung ihrer Korn-

petenzen für einzelne Fälle nichts einzuwenden; so wäre
es durchaus angemessen, hei der allfälligen Einführung
eines kantonalen Erziehungsrates der Synode das Recht
einzuräumen, zwei Mitglieder in diese Behörde zu wählen;
allein im grossen und ganzen, d. h. prinzipiell ist nach

meiner Überzeugung die Kompetenzfrage durch die Yer-
fassung völlig richtig entschieden. Darnach soll die Schul-

synode lediglich ein grosses pädagogisches Expertenkol-
legium sein, das aber vor der Entscheidung jeder wichtigen
Schulfrage angehört werden wwss. Hier scheiden sich unsere

Wege. Manche aus Ihnen werden mir sagen: Wenn es

richtig ist, dass die Kirchensynode nach Verfassung und
Gesetz das Recht hat, die innern kirchlichen Angelegen-
heiten von sich aus endgültig zu ordnen, warum sollte es

dann unrichtig sein, der Schulsynode dasselbe Recht in
Bezug auf die innern Angelegenheiten der Schule zu ge-
währen? Und wenn das Kirchengesetz von 1874 die Kirchen-
synode um ihrer Selbständigkeit willen aus der direkten
Volkswahl hervorgehen lässt, warum sollte denn die Schul-

synode der Zukunft nicht auch durch das Volk gewählt
werden? Ich leugne die Analogie nicht; allein ich bestreite
die GfrfcMefr der Verhältnisse und darum auch die Rieh-

tigkeit der Konsequenzen, die man aus falschen Voraus-

Setzungen zieht. Wohl sind Kirche und Schule innerlich
verwandt; aber ihr Verhältnis zum Staate ist ein ganz
verschiedenes.

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit vorerst dem Ver-
hältnis zwischen Staat und Kirche zu, so weiss jedermann,
dass sich dasselbe seit der Reformation völlig verändert
hat. Anfangs gehörten alle unsere Staatsbürger derselben

Religion resp. Konfession an. Der Staat war es ja seihst,
der sie bestimmte. Die Kirche war nur eine, wenn auch
sehr wesentliche Seite des staatlichen Lebens, und solange
dies dauerte, inusste das staatliche Regiment zugleich
auch Kirchenregiment sein. Die Kirche war und blieb
während dieser Periode reine SfaafefoVcÄe. Als dann aber

infolge der Herausbildung des modernen Staatsbegriffes
die Postulate der freien Niederlassung, der Glaubens- und
der Bekenntnisfreiheit ihre staatsrechtliche Verwirklichung
fanden, da musste der Staat den verschiedenen Religionen
und Konfessionen Raum gewähren, soweit sie nicht mit
seinen eigenen Grundsätzen in Widerspruch traten. Von
nun an deckten sich Staat und Kirche nicht mehr. Der
Staat musste gegenüber den verschiedenen religiösen Be-
kenntnissen eine neutrale Stellung einnehmen. Hatte er
auch allen Grund, das Band mit der Kirche nicht mehr
als notwendig zu lockern, so war er doch schlechterdings
nicht mehr in der Lage, in Sachen der kirchlichen Lehre
und des Kultus von sich aus Vorschriften zu geben. Die
Kirche musste aus der Gewalt des Staates entlassen und

in ihren innern Angelegenheiten auf sich selbst gestellt
werden. So ist es denn nur eine unabweisbare Folge unserer
gesamten staatlichen und kulturellen Entwicklung, dass

die alte Staatskirche einer neuen Volkskirche hat weichen

müssen, die ihre innern Angelegenheiten völlig selbständig

zu ordnen berufen ist. Und wenn das Kirchengesetz von
1874 die Kirchensynode als das Organ für diese Funk-
tionen aufstellt, so entspricht es einer solchen Stellung
vollständig, dass die Synode von den sämtlichen Angehö-
rigen desselben Bekenntnisses, d. h. vom Volke, gewählt
wird.

Ganz anders gestaltet sich das Verhältnis zwischen
dem Staat und der Schule. Wie unsere evangelische Kirche
ihren Entstehungsgrund in der Reformation hat, so ist
auch unsere Schule durch den Einfluss der Reformation
teils erst entstanden wie die Volksschule, teils völlig um-
gebildet worden wie die alte Lateinschule. Nicht aus einem

unmittelbaren staatlichen Bedürfnis, sondern aus kirch-
liehen Impulsen ist die Schule des 16. Jahrhunderts hervor-

gegangen. In ihrem innern Leben durch die Kirche be-

stimmt, stand die Schule auch äusserlich unter der Aufsicht
und Leitung der Kirche. Sie war in des Wortes voller
Bedeutung JOrcAewscZwde, und sie ist es trotz einzelner

Anstrengungen weltlicherseits drei Jahrhunderte lang ge-
blieben, bis die Volkssouveränetät, in der Helvetik zwar
nur vorübergehend, dann aber mit der politischen Re-

generation von 1830 dauernd zum Siege gelangte und

neue Bildungsbedürfnisse weckte, die nicht unbefriedigt
gelassen werden konnten. Jetzt hatte der Volksstaat, dessen

Zweck die materielle und geistige Wohlfahrt aller ist, das

höchste Interesse, dafür zu sorgen, dass allen Kindern
des Volkes, abgesehen vom religiösen Bekenntnis ihrer
Eltern, jene Bildung zu teil werde, ohne welche der Staats-
zweck nicht erreicht werden kann. Fortan konnte die

Schule nicht mehr eine Sache der Kirche sein ; sie musste
eine allgemeine bürgerliche Angelegenheit werden, welcher
der Staat und seine Glieder, die Gemeinden, ihre ganz
besondere Fürsorge mussten angedeihen lassen. Dieselbe

politische und kulturelle Entwicklung, welche das Band
zwischen Kirche und Staat lockerte, indem sie die ehe-

malige Staatskirche auf ihre eigenen Fiisse stellte, hat
mit innerer Notwendigkeit dazu geführt, das Band zwischen
Schule und Staat zu festigen, indem sie die alte Kirchen-
schule in die moderne NfaafescAwle umwandelte. Und es

wird die Schule für alle Zukunft eine staatliche Ange-
legenheit bleiben, solange der Staat sich seiner Kultur-
aufgäbe nicht entäussert und nicht zurücksinkt auf den

Standpunkt eines blossen Rechtsinstituts.
Wenn aber die heutige Schule eine eminent Staat-

liehe Angelegenheit ist, so entspricht es den Gesetzen der

Logik ebensosehr wie den Forderungen einer gesunden

Realpolitik, dass den Staatsbehörden auch in Sachen der
Schule das letzte entscheidende Wort zusteht. Es muss

folglich dabei bleiben, dass die Schulsynode auch in Zu-
kunft das sei, was die Kirchensynode Jahrhunderte hin-
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durch gewesen ist, ein Expertenkollegium, welches für
bestimmte Zwecke den obersten Staatsbehörden zur Seite

steht und organisch mit ihnen verbunden ist.
Dass dieses Expertenkollegium seinen Zweck nun

auch vollständig erfülle, liegt im Interesse des Staates
und der Schule. Es wird seine Aufgabe um so vollkom-

mener zu lösen vermögen, je vielseitiger und getreuer es

das pädagogische Bewusstsein vertritt, dessen Repräsentant
es ist. Ich sage genauer: das spezifisch pädagogische Be-

wusstsein, das seine Ausbildung findet in der Beschäfti-

gungmit den Angelegenheiten der Schule. Dieses Bewusst-
sein ist naturgemäss in erster Linie bei der Lehrerschaft
vorhanden; sie hat darum auch das nächste Anrecht, in
der Schulsynode gehört zu werden. Aber die Lehrerschaft
ist nicht im alleinigen Besitze dieses Bewusstseins. Un-
gezählte Männer aus allen Kreisen des Volkes nehmen

am Gedeihen der Schule ein lebendiges Interesse. Wer
aus ihnen durch Bildung und Einsicht hervorragt, wird
früher oder später in die Schulkommissionen gewählt. Das

Amt, dem solche Männer meist jahrelang obliegen, führt
sie zu reichen Erfahrungen und zu einem pädagogischen
Bewusstsein, welches dasjenige der Lehrerschaft nach einer
wesentlichen Seite ergänzt und darum kein geringeres
Anrecht hat, in der Schulsynode zur Geltung zu kommen.

Was sonst noch an pädagogischen Meinungen und Wlin-
sehen, Ansichten und Forderungen reichlich im Volke vor-
handen ist, dafür findet sich naturgemäss in einem Ex-
pertenkollegium kein Raum; allein das alles gelangt zu
seiner vollen Geltung in der aus direkter Volkswahl hervor-

gegangenen gesetzgebenden Behörde, dem Grossen Rate,
und endlich im souveränen Volksentscheide über die ge-
samte Gesetzgebung.

Also nicht eine wesentliche Änderung der bisherigen
Kompetenzen, nicht die direkte Wahl durch das Volk führt
uns zur richtigen Synode der Zukunft. Behalten wir, was
sich bewährt hat, und ändern wir nur, was der Verbesserung

fähig und bedürftig ist. Verzichten wir daher auf das

Experiment einerVolksschulsynode als auf ein pädagogisches

Unicum, an das bisher in der übrigen Welt, selbst im
Kanton Zürich zur Zeit der demokratischen Hochflut, nie-

mand dachte ; aber ändern wir die Grundlage der Sj nodal-

wählen in dem Sinne, dass dieselben nach einer durch
das Gesetz zu bestimmenden Norm von der Lehrerschaft
wwtZ den Schulbehörden der einzelnen Amtsbezirke aus-

gehen, dann werden wir eine Synode der Zukunft erhalten,
welche in Wahrheit alle pädagogischen Interessen vertritt,
den Staatsbehörden gegenüber eine einflussreiche Stellung
einnimmt und der Idee jenes Staatsmannes, der die erste

Schulsynode ins Leben gerufen hat, soweit entspricht, als

überhaupt Ideales im Realen seine Verwirklichung finden

kann.
Meine Herren Synodalen Indem ich die ausgesprochenen

Gedanken Ihrer weitern Prüfung anheimgebe, damit die-

selben in der Folge die rechte praktische Gastaltung finden

mögen, bitte ich Sie um Entschuldigung, dass ich Ihre

Zeit so lange in Anspruch genommen habe, und erkläre
die Verhandlungen der Synode als eröffnet.

Fortschritte im naturkundlichen Unterrichte.
(Von Rudolf Dietrich.)

I.
Es ist nicht gar lange her, dass wir in der Schule

noch einen naturkundlichen Unterricht hatten, der weniger
mit lebendigen Gestalten und Erscheinungen als vielmehr
mit totem Formel- und Systemkram sich abgab, dessen

Botanik z. B. weit mehr nach Druckerschwärze als nach

Blumen duftete. Und dieser Standpunkt gehört durchaus
noch nicht zu den überwundenen, in Wirklichkeit und auf
dem Papier noch nicht. Und doch sind in neuerer Zeit
bedeutende Fortschritte gemacht worden und in Fach-
blättern wie in besondern Schriften zur Darstellung ge-
kommen. Man hat die Forderung aufgestellt : Der natur-
kundliche Unterricht müsse, um zu erbauen und zu erheben,

poetische Erzeugnisse verwerten — was freilich, die zahl-
reichen Missgriffe beweisen es, nicht eben leicht ist. So-

dann werden häufige Schulwanderungen im Dienste der
Naturkunde als dringend notwendig bezeichnet — wir
verweisen hier besonders auf eine äusserst gehaltvolle
Arbeit in den „Deutschen Blättern" (1887 1—10). Weiter-
hin erinnern wir an die Schulgartenfrage; ihre so wiin-
sehenswerte Lösung steht in der nächsten Zukunft kaum

zu erwarten. Dagegen lässt sich ein verwandter Wunsch
sehr leicht erfüllen: die Pflege gewöhnlicher wichtiger
Pflanzen in Blumentöpfen, welche ihren Platz auf dem

Fensterstocke des Schulzimmers finden und eine bequeme

Beobachtung ermöglichen. Ein vortreffliches Muster für
letztere verdanken wir ebenfalls den „Deutschen Blät-
tern" (die Erbse).

In den jüngsten Tagen nun ist viel von dem „Prinzip
der Lebensgemeinschaften" die Rede gewesen, und zwar
in einer Weise, als ob es sich um etwas völlig Neues

handle. Wohl — das Wort ist neu, so neu, dass man
sich nicht ohne weiteres vorzustellen vermag, was damit
gemeint ist. Aber dringen wir tiefer in die Sache selbst

ein, so erkennen wir, dass diese nicht erst von heute ist.
Denn derjenige, welcher in der Heimatkunde des ersten
und zweiten Schuljahres bei Behandlung der Wiese z. B.

mit den botanischen Betrachtungen (die ja gewöhnlich in

den Vordergrund treten) zoologische, mineralogische, geo-
logische verbindet, der gibt in der Tat seinen Kindern
bescheidene Bildchen von den „Lebensgemeinschaften" in
der Natur. Allein wir dürfen doch bei dieser Erklärung
nicht beharren. Denn das ebenerwähnte Verfahren be-

schränkt sich in der Regel auf die Unterstufe. Weiter
oben verzichten die herrschenden Anschauungen auf die

Lebensgemeinschaften. Wenn nun letztere auch für die

Oberstufe gewonnen werden sollen, wenn wir sehen, welche

Anstrengungen um deswillen gemacht werden, so ist das

allerdings neu.
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Nur muss der Fortschritt den Gesetzen der Päda-

gogik wie der Naturwissenschaft gleichermassen folgen.

Gegen erst ere aber verstösst Junge in seinem „Dorfteich",
mit welchem er als der erste einem „neuen" naturkund-
liehen Unterrichte Eingang in die Schule zu verschaffen
sucht. Unter Lebensgemeinschaft — der Name ist von
Professor Möbius in Kiel aufgebracht — versteht Junge
„eine solche Gesamtheit von Wesen, die sich nach dem

innern Gesetze der Erhaltungsmässigkeit zusammengefunden
haben, weil sie unter denselben chemisch-physikalischen
Einflüssen existiren und ausserdem vielfach von einander,
jedenfalls von dem Ganzen abhängig sind, resp. auf ein-
ander und das Ganze wirken." Herr Junge meint nun,
dass, wenn auch nur eine Lebensgemeinschaft seinen Vor-
Schriften gemäss betrachtet würde, die Kinder im stände

wären, die ganze Erde zu verstehen; denn diese stehe

überall unter denselben Gesetzen, und die Natur sei in

jedem Erdenwinkel ein Abglanz des Ganzen (Humboldt)
— offenbar ein Irrtum, um so mehr, als der Dorfteich
für die Unterstufe bestimmt ist, mit deren beschränkter
Vorstellung und Denkkraft gerechnet werden muss. Den
„Schwer- und Angelpunkt" eines mustergültigen natur-
kundlichen Unterrichtes findet Junge in der Behandlung
der biologischen Gesetze. Aber — so fragt ein Referent
der „Deutschen Schulzeitung" —• können diese, die viel-
fach nur Hypothesen sind, die vielleicht dem Forscher die
Direktive geben, welche Fragen er an die Natur zu stellen
hat, Mittelpunkt des elementaren Unterrichtes in der Volks-
schule sein? Um dann die Geltung der Gesetze gründlich
nachzuweisen, muss der Verfasser des Dorfteichs einen

Erklärungs- und Beobachtungsapparat aufstellen, der wohl
zu der Zahl und dem Inhalte der Gesetze, nicht aber zu
Zeit und Kraft der Schüler im richtigen Verhältnisse steht.
Überhaupt fragt Junge — wie nach dein Erwähnten nicht
anders zu erwarten ist — fast ausschliesslich nach dem

Warum; d. h. er stellt sich ganz auf den Standpunkt der
Naturwissenschaft. Die Erziehung dagegen verlangt, dass
das Wozu mindestens ebensosehr zur Geltung komme und
dass — was damit zusammenhängt — vor allem die Be-
Ziehungen der Naturkörper zu den Menschen in den Vorder-
grund, nicht, wie bei Junge, zurücktreten. Gehören denn
die Menschen nicht auch mit in die Lebensgemeinschaften
— So müssen wir allerdings dem angeführten Referenten
Recht geben, wenn er sagt: Die Jungesclien Vorschläge
sind für uns unannehmbar.

(Schluss folgt.)

KORRESPONDENZEN.

Alis der Waadt. Aus dem 1886er Jahresberichte des
Erziehungsdepartements entnehmen wir folgende Angaben.

Die Akademie wurde von 184 Studenten besucht. Für
Lausanne ist die Zahl bedeutend. Rechnet man ausserdem noch
die 8 4 Schüler des mit der Akademie verbundenen Gymnasiums
hinzu, so erhalten wir eine Gesamtzahl von 268 Studirenden.

Mit Genugtuung ersehen wir aus den Bemerkungen, zu
denen die philologische Fakultät Anlass gibt, dass man sich

jetzt ernsthaft mit dem Lose der Sekundarlehrer zu beschäf-
tigen gedenkt. Es handelt sich darum, die erwähnte Fakultät
zu erweitern und ihr die Bedeutung zu geben, welche ihr als

Bildungsstätte der künftigen Lehrer unserer Collèges zukommt.
In dieser Hinsicht sind wir hinter anderen Kantonen ganz be-
sonders zurückgeblieben. In Lausanne hat die philologische
Fakultät nur 6 Professoren, während die gleiche Fakultät in
Neuenburg 10, in Bern 17, in Basel 21, in Genf 24 und in
Zürich 27 Professoren hat. Dieser Unterschied hat zur Folge,
dass viele Studirende, sofern sie sich nämlich éine den heutigen
Anforderungen entsprechende Bildung aneignen wollen, ge-
zwungen sind, Lausanne zu verlassen, um ihre Studien aus-
wärts fortzusetzen. Ein Unglück ist es zwar nicht, wenn sich
die jungen Leute auch ausserhalb des Kantons ein wenig um-
sehen. Dazu gehört aber Geld und das ist bei denjenigen, welche
sich dem Lehrerberufe widmen, nicht immer im Überflusse vor-
handen.

Die beiden kantonalen Schulen sind in fortdauernder Ent-
wicklung begriffen.

Waadtländer 231 195
Schweizer 112 49
Ausländer 68 32

411 276

AlleGemeindeeollèges(17) zählen zusammen nicht viel mehr
Schüler, nämlich gegen 1000. Mehrere dieser Anstalten haben
Mühe, sich zu rekrutiren. Moudon, Payerne, Avenches sind dies-
mal hinter dem Vorjahre zurückgeblieben. Die höheren Mädchen-
schulen (13) haben zusammen 850 Schülerinnen; auf Lausanne
entfallen davon 260. Alle Mädchenschulen sind Gemeindeschulen,
werden jedoch vom Staate unterstützt. Die an den Collèges
angestellten Lehrer sind grösstenteils auch an ihnen tätig. Jedes
Collège hat seinen Direktor und jede Mädchenschule ihre Di-
rektorin. Nur in Yverdon und Vevey sind beide Schulen unter
einer einzigen Direktion.

Das Lehrer- und Lehrerinnenseminar — in verschiedenen
Gebäuden, aber unter derselben Leitung — kostet den Staat
jährlich 85,500 Fr. Fast sämtliche 154 Schüler und Schüler-
innen sind Stipendiaten (34,400 Fr.). Für 45 Preisaufgaben
kamen 1497 Fr. zur Verteilung. 18 männliche und 28 weib-
liehe Zöglinge bestanden die definitiven Prüfungen „pour l'ob-
tention du brevet."

Das Erziehungsdepartement hat die Absicht, den Hand-
fertigkeitsunterricht in nächster Zeit im Seminar einzuführen.
Da sich Waadtländer Lehrer alsdann in diesem Fache in Lau-
saune ausbilden können, so erhalten die aus der Waadt kom-
menden Teilnehmer an den in Zürich und anderswo stattfin-
denden Kursen für Handfertigkeitsunterricht keinen Staatsbeitrag
mehr. Dem Kursus, welcher vergangenes Jahr in Bern abge-
halten wurde, wohnten auf Kosten des Staates drei Waadtländer
Lehrer bei.

Über die Primarschulen ist der Bericht kurz. Vor der
Hand ist über dieses Kapitel auch nicht viel zu sagen. Wir
sehen einer vollständigen Umgestaltung auf dem Gebiete des
Primarschulwesens entgegen. Zahlreiche Lehresversammlungen
tagten in letzter Zeit. Es kam am 10. Mai in Cossonay, Oron,
Rolle, Payerne, am 11. Mai in Echallens, Vevey, Nyon, Yverdon,
am 12. Mai in Aigle, Aubonne, Avenches, Lausanne, Cully,
Morges, Moudon, Orbe, am 16. Mai in S'° Croix, Château d'Oex,
Le Sentier die Revision des Primarschulgesetzes zur Sprache.
Das Departement war an diesen Versammlungen durch De-
legirte vertreten. Das Resultat der Unterhandlungen liegt uns
in einer Broschüre vor: Revision de la loi scolaire. Rapport
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général présenté à la réunion bisannuelle de la Société péda-
gogique vaudoise à Lausanne le 23 Septembre 1887.

Die Sache ist von Bedeutung. Wir kommen auf sie zurück,
sobald uns die Beschlüsse der Lausanner Versammlung bekannt
sein 'werden.

Den verschiedenen Gemeinden wurden 145,000 Fr. als

staatlicher Beitrag zu den Besoldungen der Primarlehrer aus-
bezahlt. An Neubauten und baulichen Verbesserungen der Schul-
häuser beteiligte sich der Staat mit einer Summe von rund
20,000 Fr. Auch die Schul- und Volksbibliotheken erfreuen
sich pekuniärer Beihülfe des Staates, insofern nämlich als das

Erziehungsdepartement diejenigen Bücher selbst anschafft und

austeilt, von denen es findet, dass sie für Schule und Haus

von Nutzen seien.
Die Mutationen unter den Primarlehreru waren bedeutend :

106 Ernennungen. 12 Lehrer und 4 Lehrerinnen traten in den

Ruhestand, mit Anrecht auf die gesetzliche Pension.
Der Bericht des Departements schliesst mit Angaben über

das Taubstummeninstitut zu Moudon und die landwirtschaftliehe
Schule in Lausanne. Letztere nimmt an Bedeutung mehr und
mehr zu. Das letzte Schuljahr weist einen Schülerbestand auf,
der über die Zukunft dieser jungen Anstalt keine Zweifel auf-
kommen lässt. Von 38 jungen Leuten — darunter ein starkes

Kontingent von Deutschschweizern — bestanden 20 die End-
Prüfungen, nämlich 15 Waadtländer, 2 Zürcher und je 1 Frei-
burger, Neuenburger und Thurgauer.

„On voit, sagt der Bericht, que nos confédérés profitent
largement de l'instruction qui leur est offerte gratuitement et

avec cordialité."
Bis jetzt wurden diese Cours agricoles im Winterhalbjahre

abgehalten und zwar wurden sie in den kurzen Zeitraum von
6 Monaten hineingedrängt. Allein trotz des guten Willens von
Seiten der Lehrer und Schüler war es fast unmöglich, den

ganzen grossen Stoff in einem Winter zu bewältigen. Darum
soll von nun an die Dauer eines Kursus auf zwei Winter aus-
gedehnt werden: le dédoublement aura pour effet de donner

aux élèves une instruction plus complète sur toutes les branches

en général, tout en permettant d'apporter plus de développe-
ment à certaines parties du programme, telles que le dessin
des plans, divers essais de contrôle de terre, de lait, etc.

Der Bericht über 1886 bildet ein starkes Bändchen von
142 Seiten. Wie man sieht, haben wir nur das Hauptsäch-
lichste daraus angegeben. TL

Bericht über das Schulwesen des Kantons St. Gallen
im Jahr 1886.

(Ergänzender Nachtrag.)

I.

Im Anschlüsse an den in Nr. 4 enthaltenen Bericht über
den Stand und Gang des st. gallischen Schulwesens während
des Jahres 1886 und in Ergänzung desselben mögen hier noch

einige Mitteilungen aus dem inzwischen erschienenen „Amts-
bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat über das Jahr
1886" folgen.

/. KtcAf eoWstnwA/e Kinder. -— OrtAojrapAf« nnd £>cArt/<!. —
LeArmitifelransio».

Eine im Laufe des Berichtsjahres vorgenommene SWtsriA
nicAt 6—12jähriger Kinder ergab einen Bestand

von 5 blinden, 12 tauben, 70 stummen und taubstummen,
13 epileptischen und 77 idiotischen — zusammen 177 —
Kindern, deren richtige und zweckmässige Versorgung und Bil-
dung nach dem Beispiele Zürichs (Regensberg) der Errichtung
besonderer Anstalten rufen wird, welche vom Staate zu unter-

stützen 6ein werden, um so mehr, als der Grossteil dieser Un-
glücklichen gänzlich unbemittelten Eltern angehört. Die hohe

Erziehungsbehörde hat denn auch schon, gestützt auf ein aus-
gezeichnetes Referat des Herrn A. Scheitlin, Mitglied der ge-
nannten Behörde, der das im Laufe des Berichtsjahres gesam-
melte statistische Material einer gründlichen Durchsicht unterwarf
und Mittel und Wege zu einer besseren Pflege und Bildung
dieser Unglücklichen ausfindig zu machen sich bestrebte, be-

schlössen, die I?m'cAf«»<7 einer besondern SeAwjaeAsîHnà/eM-

AnsZaB mit allen Mitteln a«2MsZreAen und zu fördern und zur
Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse schon im nächsten

Büdget einen StaatsAeifrat? zu beantragen.
Es ist überhaupt eine erfreuliche Tatsache, dass der Schwach-

sinnigen-Bildung auch in anderen Kantonen eine erhöhte Auf-
merksamkeit geschenkt wird; es werde hier nur hingewiesen
auf folgende Kundgebungen in diesem Blatte: Jahrgang 1886,
Nrn. 6, 8, 10, 11: Konferenzvortrag an der appenzeWfscA-rAem-
fAaZiscAêî! Lehrerkonferenz 1885; Jahrgang 1886, pag. 206
bis 422: Verhandlungen der ^ZarneriscAe» Kantonalkonferenz,
25. Oktober, in Glarus — einleitende diesbezügliche Schritte
der glarnerischen Kantonsschulbehörde; laufender Jahrgang,

pag. 299: Verhandlungen der tAwrgrtWîVAm Schulsynode in
Frauenfeld, den 22. August 1887 ; laufender Jahrgang, pag. 154;
ebenso auf „Schweiz. Schularchiv", Nr. 8 pag. 144, des laufen-
den Jahrganges.

Im weitern darf die Mitteilung sehr erfreuen, dass sich
Herr Friedrich Rothermel, z. Z. in Schaffhausen, entschlossen

hat, mit Anfang Oktober 1. J. in gesunder Gegend der Ost-
Schweiz unter dem Namen „Schweizerische Idioten-Anstalt" eine

wnd UntemVAtsa«rtaZt/Mr ««rMcA^eAWeAeiie KrtoAen

(vom 6. Jahre an) zu eröffnen, wenn mindestens zehn Zöglinge
zur Anmeldung gelangen, um ihnen bei billigem Pensionspreise
elterliche Pflege und zweckentsprechenden Unterricht angedeihen
zu lassen und erwachsene Knaben zu einem Lebensberufe heran-
zubilden.

Möge diesem gemeinnützigen Institute — Herr F. R.
erbittet sich zu seiner Vorbereitung Aa/Kgste Anmeldungen —
eine segensreiche Wirksamkeit beschieden sein!

Durch den Vollzug des grossrätlichen Beschlusses vom
18. November 1886 ist St. Gallen nun, hoffentlich bleibend,
in die Reihe derjenigen Kantone getreten, welche in ihren
ScAwZe» — in Schulbüchern und schriftlichen Schülerarbeiten —
wie in den das Schulwesen beschlagenden amth'cAe» AWassen

grundsätzlich die «ewe scAwefzmscAe OrtAograyAie zur Anwen-

dung bringen.
Von den seit einigen Jahren obligatorisch eingeführten

SVAaZiAcAcrw von /I. iL wurde der für das werte SeA «7-

yaAr bestimmte Teil einer durchgreifenden Aertsiox unterworfen,
besonders im geographischen und geschichtlichen Abschnitte;
dort im Sinne besserer Berücksichtigung der speziell st. gallischen
Verhältnisse, sowie die Entwicklung der geographischen Grund-
begriffe an eine wirkliche, im Kanton existirende, nicht fiktive
oder Ideal-Gegend anknüpfend; hier statt Geschichte in all-
gemeinen Zügen einfache, konkret gehaltene und der Fassungs-
kraft der betreffenden Altersstufe angepasste „Geschichten" aus
der voreidgenössischen Zeit bietend, wobei die einzelnen Pensen

im Interesse einer leichtern Auffassung zudem in kleinere Ab-
schnitte zerlegt sind, nämlich: 1) Die Pfahlbauten. 2) Die Hei-
vetier; ihre Auswanderung, ihre Knechtschaft und ihr Unter-

gang. 3) Die Alamannen; ihre Religion. 4) Die Königin Bertha.
5) Der heilige Gallus; das Kloster St. Gallen; die Kloster-
schulen; die Kunst im Kloster. 6) Karl der Grosse; Karl und
die Sehlange; sein Schulbesuch; die fremde Tracht an seinem

Hofe. 7) Der Grenzstreit zwischen Uri und Glarus. 8) Die
Gräfin Ida von Toggenburg. 9) Rudolf von Habsburg: Seine

Frömmigkeit (Priester); Begleitung des Erzbischofs Weimer von
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Mainz; Kampf gegen die Fürstäbte von St. Gallen; Dankbar-
keit (gegenüber seinem Lebensretter); Leutseligkeit (Gerber).
10) Stadt und Burg Rapperswil. 11) Ergebnisse (kurze Zu-
sammenfassung). In der sprachlichen Abteilung wurden die
Lesestücke: „Tischgebet", „Alles zum Guten", „Glaubenstreue",
„Die sieben Kindlein", „Das Rechenexempel", „Der Milchtopf",
„Das Tränenkrüglein", „Ochs und Esel", „Kröte und Johannis-
würmchen", „Der Hirsch am Bache" — ausgemerzt und durch
zwölf andere, passender erscheinende ersetzt, sowie in einigen
weiteren Lesestücken geringfügig erscheinende, aber doch zweck-

massige redaktionelle Aenderungen an einzelnen Ausdrucksweisen

vorgenommen — alles nach reiflich überlegten und wohl mo-
tivirten Erwägungen einer hiefür besonders bestellten Lehr-
mittelkommission, welche die Revision unter Berücksichtigung
der von sämtlichen Bezirkskonferenzen der kantonalen Lehrer-
scbaft abgegebenen Gutachten und Revisionsvorschläge vorzu-
bereiten und durchzuführen hatte. Die Verwendung eines neuen,
gelblichen, den hygieinischen Anforderungen entsprechenden Pa-
piers und ein solider Einband legen zudem Zeugnis ab von
dem Bestreben, das Lehrmittel auch hinsichtlich seiner äussern

Ausstattung tunlichst zu verbessern. — Die Unterrichtserfolge,
welche bei richtiger Anwendung dieses revidirten Lehrmittels,
das seit dem Beginne des laufenden Schuljahres von der vierten
Klasse benützt wird, werden erzielt werden können, rechtfer-
tigen am besten die Zweckmässigkeit der vorgenommenen Re-
vision.

jr. l/»f«m'cAf. JietAoJiscAes.
Von allgemeinem Interesse sind die Auslassungen des dies-

und auch des vorjährigen Berichtes über den Sprachunterricht.
Schon der vorjährige Bericht betonte für die untern Klassen
die P/Fpc des ««sammcwAaHgenJeM SprecAews der SeAiVJer und
für die obern Klassen die L'A»Mg scArf/WieAer Atz/sä/ze,
selbst bei verkürzter Schulzeit. „Je mehr die Kinder in ihren
eigenen Worten frei erzählen können, desto gewisser haben sie

offenbar die Hauptpunkte des Gehörten oder Gelesenen auf-
gefasst. Dagegen beeinträchtigt das beständige Unterbrechen
der Schüler, bevor das Kind Zeit hatte, einen Gedanken zu
fassen und ihn zu formuliren, in hohem Masse die geistige
Arbeit des Schülers ; der schwächere verlässt sich ruhig auf
die nie fehlende Unterstützung; der geistig regsamere aber ver-
liert die Lust am Denken, weil das Gängelband der Nachhülfe
ihn keinen Schritt allein machen lässt." Bezüglich schriftlicher
Aufsätze: „Kein Schultag ohne Aufsätzchen! Lieber ei» gutes
Aufsätzchen als eine Menge realistischer Namen und Daten.
Die Aufsätze würden durchschnittlich besser gelingen, wenn
kein zu hohes Thema gestellt, wenn eine einlässliche Be-
sprechung stattfinden und der Lehrer auf diese hin sich sorg-
fältig vorbereiten würde." Wenn auch das Ziel eines guten
Sprachunterrichtes, welches darin bestehen sollte, die Schüler
in Gedanke und Ausdruck zu relativer Selbständigkeit zu bringen,
sehr schwer zu erreichen ist, da ja viele Menschen in der
langen Schule eines ganzen Lebens nicht geistig selbständig
werden, sollte doch nach einer guten Vorbereitung und bei

eigenem Interesse an der Sache der Unterricht so anregend
erteilt werden können, dass die mündlichen und schriftlichen
Reproduktionen über behandelte Unterrichtsmaterien bei aller
Beschränktheit des kindlichen Horizontes nicht nach Einer
Schablone, sondern vielseitig, gewissermassen selbständig ver-
fasst würden. Freilich ist dazu erforderlich, dass bei der gut
vorbereiteten, einlässlichen Besprechung des Lehrpensums dem
Gedankenausdrucke der Schüler innerhalb bestimmter Grenzen
freier Spielraum gewahrt wird.

Ebenso bemerkenswert sind die Äusserungen des Berichtes
über die J?rgä»ZM«gsscA«/e. „Während der schulfreien Zeit
haben die Knaben und Mädchen dieser Stufe anderes zu denken
und zu tun, und es mag leicht das in der Alltagschule Gelernte

zum grössern Teile vergessen werden. Das ist nach der Be-
schaffenheit des menschlichen Geistes um so mehr begreiflich,
als in der Alltagschule sehr oft das Gedächtnis auf Kosten der

übrigen Geisteskräfte zu viel gepflegt wird. Die Ergänzungs-
schule muss als JJa«pfz!ceeA anstreben, Jas in der MZ/fagscAîJe
KWerwte at</!s pra&ü'scAe JeAe» z« rewer/'e«. Der Sto/f für
Lesen, Schreiben, Aufsatz und Rechnen sollte Jem praAtiscAe»
JeSe» entnommen werden." So wird man im stände sein, die

Aufmerksamkeit der Schüler dieser Stufe zu erregen und zu
erhalten; damit wird die sichere Grundlage eines erfolgreichen
Unterrichtes gewonnen, und die Möglichkeit geschaffen, dass

auch die Ergänzungsschule Befriedigendes leistet.
Der Bericht freut sich endlich, konstatiren zu können, dass

das Verständnis von der Notwendigkeit der Afâ'dcAewarAeîtsscAîJe,

welche früher, als wäre sie unnützer Luxus, gegen Unverstand
und Vorurteil anzukämpfen hatte, auch in die untersten Volks-
schichten gedrungen sei; er anerkennt die grössere Aufmerk-
samkeit, welche viele Gemeinden für das Arbeitsschulwesen an
den Tag legen. Es ist das nur die Frucht der langjährigen
Bestrebungen der hohen Erziehungsbehörde, welche diesem

Zweige des Volksschulwesens ihre volle Aufmerksamkeit zu-
wendet und insbesondere durch Veranstaltung von Fortbildungs-
kursen für Arbeitslehrerinnen die Erfolge dieses für das prak-
tische Leben so wichtigen Unterrichtszweiges zu heben und zu
fördern sucht.

(Fortsetzung folgt.)

AUS AMTLICHEN MITTEILUNGEN.

ZwnVA. Die Lokationen auf Beginn des Winterhalbjahres
werden in nachfolgender Weise festgestellt: Bezirk Zürich: Ver-
weser an Sekundärschulen: Neumünster: Herr Jak. Raths von
Bärentsweil. Verweser an Primarschulen: Birmensdorf: Herr
Alb. Frey von Urdorf. Dietikon (kath.): Herr Armin Sporn von
Baltensweil. Wiedikon: Herr Heinr. Müller von Sünikon. —
Bezirk Affoltern: Hefersweil: Frl. Emilie Vontobel von Meilen.
Ottenbach: Herr Emil Trümpier von Küsnacht. — Bez. Meilen:
Ütikon: Herr Emil Hafner von Oberstrass. — Bez. Hinweil:
Bödmen: Herr Alb. Peter von Fällanden. -—• Bez. Uster: Maur:
Herr Gottfr. Forster von Ditweil. — Bez. Pfäffikon: O.-Hittnau:
Herr Gottfr. Homberger von Wiedikon. Madetsweil: Herr Paul
Leemann von Üetikon a. S. Pfäffikon: Frl. Albert. Steiner von
Zürich. — Bez. Winterthur: Hofstetten: Herr Jak. Neukoram

von Rafz. Töss: Herr Alb. Stutz von Volketsweil. — Bezirk

Andelfingen: Kleinandelfingen: Frl. Anna Padrutt von Winter-
thur. — Bez. Bülach: Wyl: Herr Jak. Witzig von Uhwiesen.

—- Bez. Dielsdorf: Thal: Herr Rad. Oberholzer von Oberhofen.

— Vikare: Aussersihl: Herr Friedr. Weber von Rümlang. —
Oberstammheim: Herr Fried. Meier von Bülach.

Es werden an 2 höhere Lehrer und 16 Primarlehrer, die
im Sommerhalbjahr 1887 wegen Krankheit oder Rekrutendienst
Vikariatsaushülfe nötig hatten, Additamente erteilt im Gesamt-

betrage von 3292 Fr. Von den angeordneten Vikariaten dauerten
7 10—18 Wochen, 8 5—10 Wochen und 3 unter 5 Wochen.

Es wird der Bezirksschulpflege Winterthur, welche für das

Winterhalbjahr 1887/88 unter Mitwirkung von Lehrern aus
verschiedenen Bezirken für die Fortbildungsschulen geeignete
Lehrmittel in Sprache und Rechnen herauszugeben gedenkt,
ein angemessener Staatsbeitrag in Aussicht gestellt, in der Mei-

nung, dass die betreffenden Lehrmittel sämtlichen Fortbildungs-
schulen des Kantons zugänglich gemacht werden.

Die Sekundarschulpflege Neumünster hat in anerkennens-

werter Weise den sofortigen Amtsantritt ihres bisherigen Lehrers
Herrn Utzinger als Seminarlehrer in Küsnacht auf Beginn des

Winterhalbjahres möglich gemacht.



Die Maturitätsprüfungen für den Eintritt an die Hochschule
haben von 18 Aspiranten, worunter 5 Damen, 12, darunter
5 Damen, mit Erfolg bestanden. 5 mussten nach der schrift-
liehen und 1 nach der mündlichen Prüfung abgewiesen werden.
— Die Zulassungsprüfung zur Immatrikulation an der philo-
sophischen Fakultät der Hochschule wurde von 4 Aspiranten,
darunter 1 Dame, in genügender Weise absolvirt.

Der Trienniumsberieht der Frl. Striekler, Arbeitsschul-
inspektorin, wird genehmigt und soll auszugsweise den untern
Schulbehörden durch das Amtliche Schulblatt, sowie den Arbeits-
lehrerinnen und Frauenkommissionen durch Separatabzüge zu-
gänglich gemacht werden.

LITERARISCHES.
Iwan von Tschlldis der ScAieeiz (Der

Tourist) erschien dieses Frühjahr in seiner 29. Auflage, der
letzten, welche der unermüdliche Autor unmittelbar vor seinem
Hinschiede noch selbst revidirt und überarbeitet hatte. Das
hohe Ansehen, dessen sich dieses Handbuch in den weitesten
Kreisen, namentlich unter den Mitgliedern des S. A. C. erfreuen

durfte, legte den Hinterlassenen die Pflicht auf, für die Fort-
führung des Unternehmens im Sinne und Geiste Tschudis zu

sorgen. Sie glauben dieses Ziel gesichert zu sehen durch Uber-
tragung des Werkes an die Verlagsbuchhandlung von Orell
Füssli & Co. in Zürich, welche dasselbe unter unabhängiger
und ehrenfesterKedaktion stets weiter zu vervollkommnen trachten
'wird. Gewiss werden die Mitarbeiter des sei. Iwan von Tschudi,
vorab alle Mitglieder des S. A. C., auch die neue Verlagsfirma
in diesen ihren Bestrebungen durch wohlwollende Mitteilung
unterstützen. Das Unternehmen wird die Lust, das Schweizer-
land zu bereisen, in immer weitere Kreise tragen und sie be-

friedigen helfen, den Namen Tschudis aber auch in kommenden
Generationen fortleben lassen!

Dr. G. Kühn, Die 2ïWeria«er sfri&fesfer 0&serea»z nach ihren
neuesten literarischen Produktionen beurteilt. Altenburg, Ver-
lag von Victor Dietz. 1887. 35 Seiten.

Die kleine Broschüre bezieht sich lediglich auf örtliche
Verhältnisse und nimmt darum ausschliesslich auf die am Ver-
lagsorte erschienene oder vorwiegend verbreitete Literatur Rück-
sieht, namentlich aufdie „Praxis der Erziehungsschule. " Dr. Kühn
ist selbst ein Schüler Zillers und spricht nur mit hoher Ach-
tung von seinem Lehrer; aber er bekämpft die übereifrigen
Zillerianer, „welche in Zillers praktischen Schriften die päda-
gogische Methodik einfach abgeschlossen wähnen, des Meisters
bisweilen recht sonderbare Einfälle für eine Art Offenbarung
ansehen und welchen das: Er hat's gesagt — Beweis und
endgültige Entscheidung bedeutet." Er spricht sich entschieden

gegen die zwei Grundsäulen der Zillerschen Didaktik aus: gegen
die sog. kulturhistorischen Stufen und gegen die Konzentration
des Unterrichtes. 5.

Rudolf Knilling,
Fof&sscAide«. Zweite Abteilung. München, bei Th. Ackermann.

Der Verfasser will das Rechnen nicht als mechanische
Übung und Gedächtnissache betreiben; der Schüler soll in das

volle Verständnis der arithmetischen Operationen eingeführt
werden. Um dies zu erreichen, „wird das Rechnen an Sachen,
an konkreten Dingen geübt." — Auf dieser allgemeinen Grund-
läge kommen zur Behandlung das Zählen, das Zuzählen, das

Wegzählen (nicht neben-, sondern nacheinander), das Verviel-
fachen, das Entvielfachen

„Das beste, zweckmässigste und brauchbarste Veranschau-
lichungsmittel sind die Geldsorten. An denselben können wir
den Aufbau des Zahlensystems erläutern und die ersten Rechen-
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Vorgänge verdeutlichen. Der Schüler muss gezwungen werden,
durch häufiges Rechnen mit diesen realen Grössen sich die

wichtigeren Einsichten durch eigene, selbständige, sinnenfällige
Betätigung zu verschaffen; dann wird er rasch und sicher in
das klare, volle Verständnis des Zahlensystems und Ziflerrech-
nens eindringen."

Als wesentliche Hülfsmittel bezeichnet der Verfasser den

„Rechentisch" und das „Teillineal." Ein beliebiges Tischehen,
dessen Schublade mittelst Brettchen oder starker Pappendeckel
zur Aufnahme der verschiedenen Geldsorten in vier Fächer ab-

geteilt wird (Pfennige, Zehnpfennig-Rollen und -Stücke, Hundert-
pfennig-Rollen und Markstücke, Säckchen mit zehn Hundertpfennig-
Rollen zur Darstellung der Tausender), dient unserem Zwecke.
Die Tischplatte ist durch Pinselstriche oder schmale Holzleisten
in vier Felder geteilt, in welche beim Rechnen die oben ge-
nannten Münzsorten hingelegt werden. Dies die ganze Ein-
richtung! — Das „Teillineal", nur zur Veransehaulichung des

Teilvorganges bestimmt, ist ein flaches, 2 dm langes Lineal,
das, ähnlich unseren Masstäben, an den Rändern durch kurze
senkrechte Striche geteilt ist und zwar an dem einen Rande
der obc-rn Seite in Halbe, Viertel, Achtel etc., an dem untern
in Drittel, Sechstel, Zwölftel etc., an dem ersten Rande der
untern Seite in Drittel, Neuntel, Achtzehntel und endlich an dem
letzten Rande in Fünftel, Zehntel, Zwanzigstel. Zur leichtern
Unterscheidung mag man jedem Rande eine besondere Farbe geben.

Das Teilen der Einheit und den Wert der entstehenden

Teilgrössen sucht der Verfasser dem Schüler an der geraden
Linie zur Anschauung zu bringen und hiezu ist ihm das eben
beschriebene Teillineal ein geeignetes Mittel. Die Art der Ein-
führung in die Zahlverhältnisse sowohl wie ins Rechnen selbst,
wie sie von Knilling befürwortet wird, verdient alle Beachtung
und wird, wie wir hoffen, stets mehr Eingang und Würdigung finden.

Die Aufgaben für das Rechnen der sechsten und siebenten
Schulklasse werden der bürgerlichen Haushaltung und dem

Kleingewerbe, der Grossindustrie und dem Staatshaushalte ent-
nommen Die vorgesehene Aufgabensammlung für diese
Stufe lehnt sich enge an das praktische Leben und an die
bestehenden Verkehrseinrichtungen an. Dieselbe enthält 1 Muster-
beispiele, 2) Anleitungen zum Nachbilden. Diese Aufgaben
dürfen wohl die Bezeichnung der Sachen sowie die Angabe der
Stückzahl etc. enthalten, nicht aber die Preise. Letztere müssen

von den Schülern eingetragen werden. (Ein Abschnitt handelt
von den Ausgaben für den Haushalt, ein anderer von der
Rechenstellung des Handwerkers, ein dritter von der gewerb-
liehen Buchführung etc. etc.)

Vorliegende Arbeit (vergl. Besprechung des ersten Teils:
Jahrg. 1884, S. 219) ist die Frucht ernsten Studiums auf dem
Gebiete des Schulrechnens und verdient alle Beachtung der
Fachgenossen. Wenn wir auch nicht mit allen Ausführungen
einverstanden sind, stehen wir nicht an, die Schrift zu ernstem,
eingehendem Studium bestens zu empfehlen. X.

Bevichtignng.
Im Leitartikel von Nr. 43 gegen Ende der 4. Spalte sollte es

nicht heissen „teils aüs dem Schosse der Lehrerschaft, teils aus
anderen Kantonen", sondern „teils aus dem Schosse der Lehrer-
schaft, teils aus andern J£rase»." F.

Schweiz, permanente Schnlansstellung, Zürich.
9. Vortragscyclus. — Winter 1887/88.

Erster Vortrag
Samstags den 5. November 1887, nachmittags pniikt 2 Uhr,

in der Aula des Fraumünsterschulhauses :

Herr Dr. O. Hmsfter.- Ztcv .%e«(fffesefdeWe
Eintritt frei.

Zürich, 27. Oktober 1887. Die Direktion.



Der FortbildungsscMler,
iüustrirtes Lehrmittel für Fortbildungsschulen und Rekrutenkurse, sowie zur privaten
Weitertiildung, herausgegeben von den Mitgliedern der solothurnischen Lehrmittel-
kommission, beginnt den 1. November 1887 seinen 8. Jahrgang und wird je am 1. und
15. der Monate November, Dezember, Januar und Februar erscheinen. Den acht Num-
mern werden 1 oder 2 Beilagen angeschlossen, welche den Zweck haben, in elemen-
tarer Weise den gewerblichen Fortbildungsschulen in die Hand zu arbeiten. Der in
10,000 Exemplaren aufgelegte 7. Jahrgang ist gänzlich vergriffen. Dagegen können die
Jahrgänge 1—6 nachgeliefert werden. Preis per Jahrgang 1 Fr.

Bestellungen nimmt entgegen
Z>ie FeriagrsdrMcfcere/ Crassj««»», .Sofof/mr/?.

Verlag von J. Huher in Frauenfeld.
Zw fta&en. m «Mer» scÄMJeiseriscftew- /D/eA/irmrWungren :

Auteiiheiiner, Fr., Lehr- und Lesebuch für gewerbl. Fortbildung, bearbeitet im Auftrage
des Zentralausschusses des Schweiz. Lehrervereins. Mit 259 in den Text gedruckten
Holzschnitten. 2. Aufl. 8° br. 3 Fr., geb. 3 Fr. 20 Rp.

Brechtold, J., Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten der Schweiz.
Untere Stufe, solid in Halbleinwand 2 Fr. 80 Rp.

dasselbe Mittlere Stufe, - - - 3 - — -
Obere Stufe, br. 6 Fr., solid in ganz Leinwand geb. 6 - 80 -

Breitinger, H., und Fuchs, J., Französisches Lesebuch für Sekundär- und Industrie-
schulen. I. Heft. 5. Aufl. geb. 1 Fr. 30 Rp. — II. Heft. 2. Aufl. geb. 1 Fr. 30 Rp.

Résumé de syntaxe française d'après les meilleures grammaires. Suivi de la
conjugaison française. Deuxième édition, br. 75 Rp.

Kaufmann-Bayer, Roh., Schweizer Flora. Eine Pflanzenkunde für schweizerische Mittel-
schulen und verwandte Lehranstalten. Mit 4 lithogr. Bildern, kart. 2 Fr. 40 Rp.

Kalenderbüchlein, enthaltend das Wissenswerteste vom Kalender. Für Schule
und Haus. 80 Rp.

Lai'giadèr, Ant. Phil., Einleitung in die technische Mechanik für Gewerbe- u. Industrie-
schulen. Mit 120 Holzschnitten, br. 5 Fr.

Itebsamen, J. U., Leitfaden der Gesellschafts- und Verfassungskunde. Zum Gebrauch in
Fortbildungsschulen und zur Selbstbelehrung für angehende Schweizerbürger.
4. Aufl. geb. 1 Fr. 80 Rp.

lîebstein, J. J., Lehrbuch der praktischen Geometrie, mit besonderer Berücksichtigung
der Theodolithmessungen, sowie der Instruktionen für das Schweiz. Geometer-
konkordat und die Grossherzogtümer Hessen und Baden. Mit 194 Holzschnitten
und 4 lithogr. Taf. 8° br. 10 Fr.

Theobald, G., Leitfaden der Naturgeschichte für höhere Schulen und zum Selbstunter-
richte, mit besonderer Berücksichtigung des Alpenlandes.

I. Teil: Zoologie. 2. Aufl. 8° br. 2 Fr.
II. - Botanik. 2. - 8° - 2 -

III. - Mineralogie. 8° - 2 -
Tschudi, Dr. Fr. v., Landwirtschaftliches Lesebuch. Vom Schweiz, landwirtschaftlichen

Verein gekrönte Preisschrift. 7. verb. Aufl. Mit 65 Abbild, br. 2 Fr., geb. 2 Fr. 25 Rp.
Walter, A., Die Lehre vom Wechsel u. Konto-Korrent. Zum Gebrauche in Real-u. Handels-

schulen sowie z. Selbststudium f. d. angehenden Kaufmann. 8° br. 2 Fr. 40 Rp.

Im Verlage der Scliulbuchhand-
lung Anteilen in Bern sind
erschienen :

Reinhard «t: Steinmann, Stamme
Harte der Schweiz auf japanesischem
Papier p Dutzend Fr. 2. 70, p. Expl. 25 Rp.

— — Skizzen der einzelnen Schweizer-
kantone, 16 Blätter mit Mappe p. Dutzend
Fr. 5. 40, p. Expl. 50 Rp.

Stucki, Schulinspektor, Heimatkunde
geb. Fr. 1. 20.

Xeuenschwainler, Liederfreund
III. Heft. br. 25 Rp.

Stalder, Edelweiss, Lieder für Ober-
schulen 20 Rp.

Rennefabrt, Leitfaden für den Unterricht
in der Musik 80 Rp.

Marti, Rechenbeispiele aus der Bruch-
lehre I. 25 Rp.

Banderet, Tabbleau des verbes ir-
réguliers br. 20 Rp.

Rufer, Exercices et Eectures I, 8. ver-
änderte Aufl. geb. 90 Rp.

id. II, 6. veränderte Aufl. geb. Fr. 1.

Unter der Presse:
Abrecht, O., Vorbereitungen für die

Aufsatzstnnde.
Ausserdem empfehlen wir die bekannten

bewährten Lehrmittel. AusfiihrlicherKatalog
gratis.

Lehrer
können durch den kommissionsweisen Ver-
kauf eines patentirten Artikels von hoher
hygieinischer Bedeutung, welcher für Schule
und Haus, von Aerzten und Pädagogen aufs
wärmste empfohlen wird, einen guten Neben-
verdienst sich erwerben. (M57/10Stg)

Gefällige Anfragen sub Chiffre E 2448
befördert JLTosse, Zürie/i.

EEEE Pianos EEEE
Grosse Auswahl zu allen Preisen.

Kauf, Tanseh, Miete, Raten.
JÎ. TFe&er, Lehrer,

z. „Gasterhof" St. Gallen.

Schulwandtafeln
von Schiefer, mit und ohne Holzrahmen,
liniirt und nnliniirt, empfiehlt
(O F 6073) <7. jSefttncWer, JSagrafs.

Aiiova Antologia italiana. Saggio di

commenti grammaticali e rettorici per i

Ginnasi e le Scuole Tecniche. Preis 2 Fr.
Für Schulen Rabatt.
Gef. Bestellungen besorgt die Buchhand-

lung Degiorgi in Lugano.

Transporteurs für Schulen
auf starken Karton gedruckt per Dutzend
à 50 Rp., grössere à 60 Rp., sind vorrätig.

Musik — Iiieder '—""
werden billigst berechnet und sauber auto-
graphirt oder Tinte und Papier zum Selbst-
schreiben abgegeben von der sich bestens
empfehlenden

Lithographie J, Riinzli in Ilster.

Immer werden
Nene Vervielfältigungs-Apparate

unter allen erdenklichen Namen
grossartig ausposaunt.

Wahre Wunder
versprechen dieselben. Wie ein

Meteor erscheint jeweils die
Neue Erfindung

um ebensoschneil wieder zu verschwinden.
Einzig der Hektograph ist und bleibt seit
Jahren der beste und einfachste Verviel-

fältigungs-Apparat.
Prospekte franco und gratis durch

Krebs-Gygax in Schaffhausen.

Zu verkaufen.
Eine Sammlung gut erhaltener Zeichen-

vorlagen von Häuselmann, Schoop und
Hinderling. Preis billig. Bei wem, sagt
die Expedition.

A/arfi, Rechnungsbeispiele aus der Natur-
lehre ; Schlussrechnung, beide mitSchlüs-
sei; ferner die zweite und bedeutend
verbesserte Auflage der Bruchlehre, die
nun in 2 Heften erscheint, das erste im
Dutzendpreis à 20 Rp.

C. Marti, Sekundarlehrer in Nidau.


	

